
In 7 Schritten ...
   ... von der Idee zur neuen Fassade:

Förderprogramm 
zur Unterstützung von Personen mit
privatem Grund- & Immobilieneigentum

FACHBÜRO
Planungsgruppe MWM
Frau Mirjam Scheiffarth 
Tel.: 0241 93866-24
E-Mail: m.scheiffarth@plmwm.de

Weitere Infos finden Sie auf: 

www.zukunftsstadt-juelich.de

Für Fragen zum Förderprogramm und  
zur Kontaktaufnahme:

Für planungs- oder 
genehmigungsrechtliche Fragen:

PLANUNGSAMT JÜLICH
Frau Tanja Miczka
Tel.: 02461 63-535
E-Mail: planungsamt@juelich.de

Herausgeber: Stadt Jülich
Gestaltung: Planungsgruppe MWM, Aachen

Kostenlose und unverbindliche 
Erstberatung zur Gestaltung und 
Förderfähigkeit

Abschluss der Arbeiten spätestens         
12 Monate nach Bewilligung, 
Verwendungsnachweis spätestens           
3 Monate nach Maßnahmenabschluss

Bewilligungsbescheid (Förderzusage)
mit der aufgeführten Zuschusshöhe
Achtung: Auftragsvergabe und Arbeits-
beginn dürfen erst nach Eingang des Be-
willigungsbescheides erfolgen

Auszahlung des Zuschusses 
nach Fertigstellung und Prüfung der 
Maßnahme

Antrag inklusive:
Ÿ Planunterlagen
Ÿ Kostenaufstellung
Ÿ mind. drei Vergleichsangebote
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Sie haben weitere Fragen? 
Ihre Ansprechpartner: 

HAUS- UND 
HOFPROGRAMM  

Prüfung der Anträge 
in der Reihenfolge des Eingangs

Interessensbekundung und  
Kontaktaufnahme zur zuständigen 
Stelle



D
ü

sseld
o

rfer Straß
e

M
arktstraß

e

Markt

Kölnstraße

Kölnstraße

Kleine Rurstraße

Schloßstraße

Schloßstraße

Poststraße

Große Rurstraße

Große Rurstraße

Große Rurst
raße

Bocksgasse

Kapuzin
erst

ra
ße

Kapuzinerstraße Kapuzinerstraße

B
aierstraß

e
B

aierstraß
e

G
rü

n
straß

e
A

n
 d

er Syn
ago

ge

Schirmerstraße

Sch
ü

tzen
straß

e
Schützenstraße

Turm
stra

ße

Walramplatz

H
erzog-W

ilhelm
-Allee

B
astio

n
straß

e

Am
 Aachener Tor

Bongardstraße

Am Aachener T
or

B
o

n
gard

straß
e

Bauhofst
ra

ße

Rurp
fo

rte

M
arie-Juchacz-W

eg

Lo
rsb

ecker Straß
e

Theodor-Körner-Straße

St
ift

sh
er

re
ns

tr
aß

e

Römerstraße

N
eu

ss
er

 S
tr

aß
e

N
eu

ss
er

 S
tr

aß
e

Ku
rf

ü
rs

te
n

st
ra

ße

N
eu

ss
er

 S
tr

aß
e

Aachener Straße

D
üsseldorfer Straße

Propst-Bechte-Platz

Gefördert werden unter anderem 
die folgenden Maßnahmen an den 
dem öffentlichen Raum zugewand-
ten Flächen:

Ÿ Instandsetzung und Sanierung 
von Fassaden sowie die dazu      
erforderlichen Vorarbeiten, ins-
besondere das Reinigen, Verput-
zen und Streichen

Ÿ Rückbau von Fassadenverkleidun-
gen und die Wiederherstellung  
erhaltenswerter ursprünglicher 
Fassaden- und Fenstergliederun-
gen

Ÿ Gestaltung von Abstandsflächen, 
Vorgärten und öffentlich zugäng-
lichen Innenhöfen

Ÿ vorbereitende Maßnahmen wie 
Entrümpelung, Abbruch von  
Mauern und störenden Gebäude-
teilen

Ÿ Schaffung oder Verbesserung von 
Zugängen oder Durchwegungen

Ÿ Entsiegelung und Begrünung von 
Hofflächen und Gebäudeflächen

Ÿ Nebenkosten für eine fachlich er-
forderliche Beratung und / oder 
Betreuung durch eine anerkann-
te Fachkraft, jedoch keine Ver-
waltungs- und Finanzierungs-
kosten

Was ist das Haus- und Hofprogramm? Wo wird gefördert?

Was wird gefördert?

Wann wird gefördert?

Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt werden?

Wie hoch ist die Förderung?

Ÿ bis zu 50%, der als zuwendungsfähig aner-
kannten Kosten

Ÿ Zuschuss von max. 20.000 Euro pro Objekt
Ÿ Zuschuss erfolgt ab 500 Euro zuwendungsfä-

higer Kosten (Bagatellgrenze)

Das Förderprogramm läuft bis zum 31.12.2027. 
Sanierungsmaßnahmen müssen bis zum 
31.08.2027 abgeschlossen sein, um die Auszah-
lung der Mittel zu gewährleisten.

Programmgebiet

Ÿ das Objekt liegt im Programmgebiet
Ÿ das Baujahr des Objekts ist vor 1990 datiert
Ÿ mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen 
Ÿ die Maßnahme trägt zur nachhaltigen Verbesse-

rung des Umfeldes bei 
Ÿ es liegen alle erforderlichen Genehmigungen der 

Bau- und Denkmalbehörde vor
Ÿ die geförderte Maßnahme darf 10 Jahre nicht ver-

ändert und muss gepflegt und erhalten werden

Haus- und Hofprogramm
Die Stadt Jülich unterstützt mit Zuweisungen des Bundes 
und des Landes sowie mit Eigenmitteln im Rahmen der 
Städtebauförderung Personen mit Hauseigentum, die ihre 
Fassaden oder Gebäudevorflächen aufwerten wollen. Ziel 
dieses Haus- und Hofprogrammes ist eine Verbesserung des 
Erscheinungsbildes der Jülicher Innenstadt. 

Bei den nachfolgenden Informationen handelt es sich um 
einen Auszug aus den Förderrichtlinien.


